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Die Bewilligung von landwirtschaftlichen Bauten in der Landwirtschaftszone untersteht dem Bun-
desrecht. So bestimmt Art. 16 Abs. 1 des eidg. Raumplanungsgesetzes, dass Landwirtschaftszo-
nen von Bauten und Anlagen möglichst freigehalten werden sollen.  Nach der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung verlangt das öffentliche Interesse an der Vermeidung der Zersiedlung, dass 
landwirtschaftliche Ökonomiebauten möglichst beim Betriebszentrum zu errichten sind. In einem 
neueren Entscheid wird zusätzlich verlangt, dass vor der Errichtung neuer Betriebszentren auf 
unüberbautem Kulturland in einem sensiblen Landschaftsgebiet geprüft werden muss, ob es leer-
stehende Ökonomiebauten in der Region gibt, die übernommen werden können (z.B. durch einen 
Landtausch; eventuell unter Vermittlung von Kanton und Gemeinde). Sodann sind Standorte am 
Siedlungsrand zu bevorzugen BGer 1C_17/2015 vom 16. Dez. 2015 E 3.2,). 

Mit diesem Entscheid werden nochmals strengere Anforderungen an die Aussiedlung gestellt. 
Damit erhält auch die Politik des Regierungsrates Unterstützung, „welche der Ressource Boden 
dringend mehr Beachtung schenken will“ (aus: Vollzugs- und Zielcontrolling der Richtplanungstä-
tigkeit 2010 -2014, Vorlage 2015/247, S. 40). 

In den letzten Jahren suchten viele landwirtschaftliche Betriebe, welche sich im Siedlungsgebiet 
befanden, Alternativen ausserhalb des Siedlungsgebietes. Ursachen dafür waren dass im verdich-
teten Siedlungsgebiet landwirtschaftliche Maschinen, aber auch Tierlärm je länger je mehr zu 
Problemen mit der Nachbarschaft führten. Zudem stellt der Strukturwandel in der Landwirtschaft  
die Landwirte vor die grosse Herausforderung ihre Betriebe auch in Zukunft wirtschaftlich betrei-
ben zu können. Dazu brauchen sie oft mehr Land resp. mehr Betriebsgebäude. 

Kantone und Gemeinden sind bei der Aussiedlung landwirtschaftlicher Betriebe mehrfach involviert 
(Zonenplanung, Baugesuche). Ihnen kommt deshalb bei der Prüfung des künftigen Standorts eine 
wesentliche Rolle zu. Insbesondere sind sie verpflichtet eine Interessenabwägung vorzunehmen 
zwischen wertvollem Kulturland (FFF), Vorranggebiet Natur und Landschaft und den Bedürfnissen/ 
Wünschen eines landwirtschaftlichen Betriebes.  

https://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
https://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/personelles/landratsmitglieder/stokar-lotti
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/f022-geschaefte-des-landrats-november-dezember-2016#g2016-412
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2015-mai-juni-182-bis-286/vorlage/2015-247.pdf
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Der Regierungsrat wird gebeten folgende Fragen schriftlich zu beantworten: 

1. Wie vielen landwirtschaftlichen Betrieben im Kanton BL wurde die Aussiedlung in 
den letzten 20 Jahren bewilligt? 

2. Wie viele Gesuche sind zur Zeit hängig? 

3. Welche Hilfestellungen kann der Kanton leisten bei der Vermittlung geeigneter Alter-
nativobjekte? 

4. Wie kann die Gemeinde Kenntnis über solche Tausch- oder Kaufobjekte erlangen? 

5. Wird im Kanton BL von der Bauherrschaft vor der Bewilligung zur Aussiedlung der 
Nachweis verlangt (entsprechend dem Bundesgerichtsentscheid vom 16. Dezember 
2015), dass keine zumutbaren Alternativbauten leer stehen oder erhältlich sind?  

 


